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Mit Weihnachtslied und
Wintershow in den Medien-Advent

Auch der Medienmarkt 
wird zur Weihnachtszeit ein 
wenig besinnlicher und ro-
matischer. Die Mandanten 
der Düsseldorfer Kanz-
lei Peters Rechtsanwälte 
schützen „Dein Engel Der 
Dich Beschützen Soll“ und 
bei Rechtsanwalt Joach-
im Fauth in Stuttgart wer-
den „Wunderschöne Weih-
nachtslieder“ angestimmt. 
Bei Sat.1 in Berlin lässt 
man‘s natürlich auch in der 
Adventszeit richtig krachen. 
In der Hoffnung auf weiße 
Weihnacht wird hier unter 
dem Motto „Jetzt wird einge-
seift!“ die große Sat.1 Win-
tershow vorbereitet. Statt 
besinnlichem Schlendern 
auf Adventsmärkten, heißt 
es in Berlin „Jetzt geht‘s 
auf den Rummel“. Mit we-
niger Action aber sicherlich 
viel mehr Romantik bereitet 
sich teamWorx in Potsdam 
vor, einige „Hindernisse des 
Herzens“ aus dem Wege zu 
räumen. Während die Man-

dantin des Kölner Rechts-
anwalts Jürgen Wymetal
eine „Traumprinzessin“ ge-
funden hat.

Rechtzeitig zur heutigen 
Vorstellung der neuen 
PISA-Studie erweitert die 
Stuttgarter Reader‘s Di-
gest Deutschland GmbH
ihre Wissenswelt um den 
Band „Unser Leben heute“ 
und auch bei Rechtsan-
wältin Bettina Krause in 
Tutzing heißt es „Poli-TV 
denn Wissen ist Macht“. 
„Ich schaff‘s“ ist das Motto 
eines spielerischen Lern-
programms für Kinder aus 
dem Münchner ich schaff‘s 
Institut. Doch auch Mäd-
chennamen scheinen diese 
Woche angesagt zu sein. Die 
Sozietät Taylor Wessing
setzt in Hamburg auf „Nena, 
Fiona, Marie“ und die Lü-
becker Kanzlei Bergmann 
und Partner schützt „Anja“ 
und „Linda“. (al)
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Artikel 5 des Grundgesetzes  
garantiert die Pressefreiheit 
- Das Recht der freien Mei-
nungsäußerung. Das bezieht 
sich nicht nur auf die Frei-
heit der Berichterstattung, 
auch das deutsche Presse-
vertriebssystem wird durch 
das Grundgesetz geschützt 
- und eingeschränkt.

Die rechtlichen Grundla-
gen und Besonderheiten 
des Vertriebs von Zeitungen 
und Zeitschriften werden 
jetzt im neuerschienenen 
Titel „Pressevertriebsrecht“ 
aus dem Kölner Verlag Dr. 
Otto Schmidt zusammen-
gefasst. Die beiden Autoren 
Dr. Roger Mann und Jörg 
F. Smid sind Partner der 
Hamburger Medienrechts-
kanzlei Damm & Mann.
Sie haben, mit besonderem 
Blick auf die praktischen 
Auswirkungen der Preisbin-
dung und die wettbewerbs-
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen des Pressevertriebs, 
einen praktischen und über-
sichtlichen Einstieg in das 
Pressevertriebsrecht vorge-
legt. Informativ für Juristen, 
aber auch verständlich für 
Vertriebsmitarbeiter in Ver-
lagen und Handel. Auf 199 
Seiten werden u.a. die recht-
lichen Beziehungen zwi-
schen Presseunternehmen 
und Vertriebssparten, wie 

Presse-Grosso, Bahnhofs-
buchhandel, Nationalver-
trieb, Lesezirkel und WBZ 
(Werbender Buch- und Zeit-
schriftenhandel) dargestellt 
und die Rechtsgrundlagen 
der Abowerbung und des 
Einzelhandels-Marketings 
erläutert. Den Abschluss bil-
den die Wettbewerbsregeln 
im Pressevertrieb, die von 
den Verbänden VDZ (Ver-
band Deutscher Zeitschrif-
tenverleger e.V.), BDZV
(Bundesverband Deutscher 
Zeitungsverleger e.V.) und 
AGA (Arbeitsgemeinschaft  
Abonnentenwerbung e.V.) 
entwickelt wurden.

„Pressevertriebsrecht“ ist 
in der AfP Praxisreihe im 
Verlag Dr. Otto Schmidt 
erschienen und kostet EUR 
49,80 (ISBN 978-3-504-
67102-0). (al)

Neuerscheinung: 
Pressevertriebsrecht im Überblick
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Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

11.12.2007, Woche 50, Nr. 853
Anzeigenschluss: 07.12.2007, 10 Uhr
Der Titelschutz Anzeiger

18.12.2007, Woche 54, Nr. 854
Anzeigenschluss: 14.12.2007, 10 Uhr

Die 97 neuen Titel dieser Woche

Das bundesweite Anwalts-
register der BRAK (Bun-
desrechtsanwaltskammer)
steht unter: www.rechts-
anwaltsregister.org zur 
Verfügung. Der Titelschutz 
Anzeiger hatte dem neuen 

Register in der Ausgabe der 
vergangenen Woche verse-
hentlich die Endung .de ge-
geben. Auch hier fi ndet sich 
ein Anwaltsregister, aber 
nicht die offi zielle Seite der 
BRAK. (al)

BRAK-Anwaltsregister online

100.000
112 - Sie retten Dein Leben

A
ANJA, LINDA
Auf die Plätze, 

fertig, GmbH!

B
Best Age Award
Brille 12plus
Brille 24plus

C
city life
core
ctube.eu
c-tube.eu
c-tube.tv

D
Das Comedy-Freudenhaus
Das Freudenhaus
Das Geheimnis des 

Gespensterschlosses
Das große Buch der 

Lebensweisheiten
Das Wissen der Vielen
Dein Engel Der Dich 

Beschützen Soll
Der 100.000
Der 100.000
Der 100.000 Euro Mann
Der ganzheitliche 

Gesundheitslehrgang
Deutschlands

verborgene Schönheiten
Die drei ??? und 

das Geheimnis 
des Gespensterschlosses

Die ganze Welt der Kräuter

Die Weisheit der Vielen
Die zweite Erde
donnerstags NW

E
Ein starker Abgang

F
freitags NW

G
German Recordings
Gute Freizeit
Gute Woche
Gutes für die Frau

H
Hindernisse des Herzens
Hunderttausend Euro Mann
Hunderttausendeuromann
Hunderttausend-

Euro-Mann

I
Ich kann das
Ich machs
Ich mach‘s
Ich machs!
Ich mach‘s!
ich schaffs
ich schaff‘s
in Freiburg
in Freiburg ausgehen
in Freiburg einkaufen
in Freiburg fl anieren
in Freiburg genießen

J
Jetzt geht‘s auf 

den Rummel!
Jetzt wird eingeseift! - 
Die große Sat.1 Wintershow

Juli mit Delphin
K
Koala - 

Das Familienjournal
Koan-Schulung
Kontaktlinsen 12plus
Kontaktlinsen 24plus

L
Leute aktuell
Look Top 10 Stars & Style

M
Machtvolle Naturgewalten 

(Serie)
Mein Geburtstagsbuch 

(Name, Geburtsdatum)
Meine Woche
motorsport-technik
Mystik der Welt

N
Nena, Fiona, Marie
Neues für die Frau

Ö
Ökostrom

P
Platin
Platin on3
Poli-TV denn 

Wissen ist Macht
prime

Q
Quartier

R
Rätsel - Fakten - 

Phänomene
Reader‘s Digest Ratgeber 

Medizin und Gesundheit
Reader‘s Digest Wissens-

welt - 1000 Fragen, 1000 
Antworten (Serie)

Reisefi eber - einmal 
rund um die Welt

Rennsport-Technik 
+ Business

S
Sales Secrets
Sonja
Sonnenbrillen 12plus
Sonnenbrillen 24plus
Sonya
Sounds of Germany

T
Tipps der Frau
Tipps für die Frau
Top 10 Stars & Style
Topten Stars.Style.Stories
Traumprinzessin

V
Verbotene Ratschläge
VIVA Star

W
wake
Welt der Mystik
Wunderschöne 

Weihnachtslieder
Z
Zukx Ingenieure
Zweite Erde

Die nächste Ausgabe erscheint am
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Bundesverwaltungsgericht:
Journalist erhält Akteneinsicht beim BND

Andreas Förster, Journalist 
bei der Berliner Zeitung,
kann jetzt Auskunft über 
alle ihn betreffenden perso-
nenbezogenen Daten vom 
Bundesnachrichtendienst 
verlangen. Das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig 
gab der Klage des Journalis-
ten in der vergangenen Wo-
che statt.

Der BND hatte Förster und 
andere Journalisten über län-
gere Zeit hin überwacht, um 
deren Informanten zu ent-
tarnen. Der Journalist woll-
te daraufhin wissen, welche 
Daten über ihn gespeichert 
wurden, erhielt von den 
Nachrichtendienstlern aber 
nur Auskunft über elektro-

nisch gespeicherte Daten. 
Die Richter des Bundesver-
waltungsgerichts, zuständig 
in erster und letzter Instanz, 
stärkten eindeutig das Bür-
gerrecht auf Auskunftsertei-
lung. Laut BNDG (Gesetz 
über den Bundesnachrich-
tendienst) haben die Pul-
lacher Nachrichtendienstler 
dem Betroffenen auf Antrag 
Auskunft über zu seiner Per-
son gespeicherte Daten zu 
erteilen. Obwohl nur von 
der Speicherung von In-
formationen in Dateien die 
Rede ist, muss das BNDG in 
Anbetracht des Grundrechts 
des Bürgers auf informelle 
Selbstbestimmung verfas-
sungskonform dahin ausge-
legt werden, dass zu „gespei-

OLG Köln: Lehrer müssen sich weiter benoten lassen

Das Schülernetzwerk „spick-
mich.de“ darf seine jugend-
lichen Nutzer weiterhin ihre 
Lehrer benoten lassen. Das 
Oberlandesgericht Köln
hat jetzt die Berufungsklage 
einer Gymnasiallehrerin aus 
Neukirchen-Vluyn zurück-
gewiesen. 

Die Kölner spick mich 
GmbH wurde von den Stu-
denten Tino Keller, Manu-
el Weisbrod und Philipp
Weidenhiller im Frühjahr 
diesen Jahres online gestellt. 
Das Netzwerk gibt Schülern 
die Möglichkeit ihre Lehrer 
in verschiedenen Kategorien 
zu zensieren. Die Neukir-
chener Pädagogin beantragte 
eine einstweilige Verfügung 
gegen die Veröffentlichung 
ihres Namens und der von 
ihr unterrichteten Fächer. 

Schon in erster Instanz sa-
hen die Richter die Beno-
tung von Lehrern als vom 
Grundrecht auf freie Mei-
nungsäußerung gedeckt an. 
Im Rahmen der Abwägung 
zwischen der Meinungs-
freiheit und den Persönlich-
keitsrechten der Lehrerin er-
gebe sich im Ergebnis kein 
unzulässiger Eingriff in das 
allgemeine Persönlichkeits-
recht der Klägerin. Auch das 
Oberlandesgericht sah in der 
Benotung keine „Schmäh-
kritik“. Im Vordergrund ste-
he nicht eine Diffamierung 
oder Herabsetzung der Per-
son als Ziel der Äußerung, 
sondern die Bewertung von 
Eigenschaften, die sich je-
denfalls auch im schulischen 
Wirkungskreis spiegeln. 
Dabei sei bei der Diktion 
und Formulierung der Kri-

cherten Daten“ auch solche 
zählen, die in Akten enthal-
ten sind, ohne elektronisch 
gespeichert zu sein. Zudem 
war der Ausgleich zwischen 
dem individualrechtlichen 
Auskunftsanspruch und dem 
nachrichtendienstlichen Ge-
heimhaltungsinteresse ge-
währleistet. Der BND hatte 
ausdrücklich erklärt, dass 
Geheimhaltungsgründe - wie 
etwa eine Gefährdung der 
Aufgabenerfüllung - nicht 
im Wege stünden. Das Argu-
ment des BND, er habe sich 
„grundsätzlich aus Rechts-
gründen darin gehindert“ 
gesehen dem Auskunftsbe-
gehren des Journalisten zu 
entsprechen, ließ das Leip-
ziger Gericht nicht gelten. 

„Ich freue mich sehr über das 
Urteil, das auch für andere, 
von rechtswidrigen Überwa-
chungsmaßnahmen betrof-
fene Journalisten wichtig ist, 
und hoffe dass ich bald vom 
BND zum Lesen meiner 
Akte eingeladen werde“, er-
klärte Förster gegenüber den 
Kollegen von der Berliner 
Zeitung. Auch Kläger-An-
walt Dr. Christian Schertz,
von der Berliner Sozietät 
Schertz Bergmann, äußerte 
hier seine Zufriedenheit mit 
dem Urteil: Es zeige, dass 
auch ein Nachrichtendienst 
nicht im rechtsfreien Raum 
agieren könne. (al)

BVerwG vom 28.11.2007
AZ: 6 A 2.07

terien auch auf den Sprach-
gebrauch von Schülern und 
Jugendlichen abzustellen, so 
dass auch, wenn der Bewer-
tung zum Merkmal „cool“, 
der Begriff „peinlich“ ge-
genübergestellt werde, die 
Grenze zur Schmähung nicht 
überschritten werde. Ein wei-
teres Rechtsmittel gegen das 
Urteil, das im einstweiligen 
Verfügungsverfahren ergan-
gen ist, sei nicht gegeben. 
Doch der Rechtsstreit geht 
noch im Hauptsacheverfah-
ren weiter. Von der Lehrerin 
wurde bereits eine entspre-
chende Unterlassungsklage 
beim Landgericht Köln ein-
gereicht. Die Verhandlung 
fi ndet Anfang 2008 statt. 
„spickmich“-Mitgründer 
Tino Keller sieht sich durch 
das Urteil gestärkt. „Die 
Anwort auf neue Medienan-

gebote in Deutschland ist oft 
ein lautes Verbotsgeschrei“, 
erklärte er in einer Pressemit-
teilung zur mündlichen Ver-
handlung Anfang November. 
„Solche Forderungen führen 
ins Leere. Vielmehr sollten 
wir uns überlegen, wie der 
Umgang mit den Communi-
ties und Mitmach-Angeboten 
heutzutage vermittelt werden 
kann. Die Auseinanderset-
zung mit dem Thema gehört 
nicht vor Gericht, sondern 
in die Klassenzimmer und 
in die Familien“. Keller legt 
zudem Wert auf Fairness. 
Beleidigungen hätten bei 
„spickmich“ keinen Platz und 
wären auch von den Schülern 
nicht gewollt. (al)

OLG Köln
Urteil vom 27.11.2007
AZ: 15 U 142/07
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

112 - Sie retten Dein Leben

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstige Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians, Patent- und 
Rechtsanwälte Hofstetter, Schurack & Skora,
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in  Anspruch 
für:

Zweite Erde
Die zweite Erde

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Brille 24plus
Brille 12plus
Kontaktlinsen 24plus
Kontaktlinsen 12plus
Sonnenbrillen 24plus
Sonnenbrillen 12plus

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen.

Blickpunkt OHG,
Bürstädter Straße 4, 68623 Lampertheim

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für die Titel

Der 100.000 € Mann
Der 100.000 € - Mann
Der 100.000 Euro Mann
100.000 € Mann
Hunderttausend Euro Mann
Hunderttausend-Euro-Mann
Hunderttausendeuromann

in allen Darstellungsformen, Schreibweisen und Zusammensetzungen, in 
allen Medien, und zwar auch für Rundfunk- und Fernsehsendungen, Druck-
erzeugnisse, Internet sowie Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten,
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Prinz,
Sachsenring 81, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Sonja
Sonya

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Zusätzen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, grafi schen Darstellungen, 
entsprechenden Zusätzen und Untertiteln, in allen Medien einschließlich 
Bild-, Ton- und Datenträger sowie Software- und Druckereierzeugnisse 
aller Art, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Magazinen und Büchern, 
sowie Hörfunk, Film, Fernsehen und elektronische und digitale Medien 
und Netzwerke, einschließlich Off- und Online-Dienste, CD-Rom, CD-I, 
Merchandising.

Rechtsanwalt Matthias Rehner,
Wilhelmstraße 28, 53111 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Quartier

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Zusammensetzungen, Wort- und Zei-
chenverbindungen, Darstellungsformen, Abwandlungen, Abkürzungen, 
Titelkombinationen, Zusätzen, allen Arten der graphischen Gestaltungen 
für alle Medien, einschließlich Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Film- 
und Tonwerke, Rundfunk- und Fernsehproduktionen, Tonträgerpromoti-
on, Audiotexte, DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) und MD 
(MiniDisc), CD-ROM, CDs, CD-R, CD-I, Domains und andere Datenträger 
sowie für sonstige audiovisuelle, digitale und elektronische Medien und 
Netzwerke, z.B. Internet, Intranet, Extranet, einschließlich Offl ine- und 
Online-Dienste, sämtliche sonstigen Daten- und Kommunikations-Diens-
te und -Netze u.ä., für alle Druckerzeugnisse, insbesondere Bücher und 
sonstige Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Veranstaltungen und 
Merchandising in jeglicher Form.

RA Jens O. Brelle - Art-Lawyer,
Auf dem Sande 1, 20457 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Top 10 Starts & Style
Look Top 10 Stars & Style
Topten Stars.Style.Stories

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und grafi schen Darstellungen zur Ver-
wendung in allen Medien insbesondere für Druckerzeugnisse und Internet 
aller Art.

Ingwersen Marketing & Werbung,
Heimhuder Straße 18, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Machtvolle Naturgewalten (Serie)
- Extreme Natur (Band)
- Schatzkammer Erde (Band)
- Werden und Vergehen (Band)

Die ganze Welt der Kräuter
Mein Geburtstagsbuch 

(Name, Geburtsdatum)
Rätsel - Fakten - Phänomene
Verbotene Ratschläge
Reisefi eber - einmal rund um die Welt
Das große Buch der Lebensweisheiten
Wunderschöne Weihnachtslieder
Deutschlands verborgene Schönheiten

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 
und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Leute aktuell
Gute Woche
Meine Woche
Gute Freizeit
Tipps der Frau
Gutes für die Frau
Neues für die Frau
Tipps für die Frau

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Zusätzen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, grafi schen Darstellungen, 
entsprechenden Zusätzen und Untertiteln, in allen Medien einschließlich 
Bild-, Ton- und Datenträger sowie Software- und Druckereierzeugnisse 
aller Art, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Magazinen und Büchern 
sowie Hörfunk, Film, Fernsehen und elektronische und digitale Medien 
und Netzwerke, einschließlich Off- und Online-Dienste, CD-Rom, CD-I, 
Merchandising.

Rechtsanwalt Dr. Andreas Keil LL.M.,
Rosenstraße 49, 40479 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Rennsport-Technik + Business
motorsport-technik
Mystik der Welt
Welt der Mystik
Koan-Schulung

in allen Schreibweisen, Zusammensetzungen und Darstellungsformen.

Hackethal Publishing,
Parscheider Straße 49, 53567 Asbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

ich schaff‘s
ich schaffs

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

ich schaff‘s Institut,
Sandstraße 41, 80335 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

city life

in allen Schreibweisen für Hörfunk, Nutzung im Internet und für Ton- und 
Datenträger.

Raabe Habben Heinemann-Schulte Rechtsanwälte,
Trostbrücke 1, 20457 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Das Comedy-Freudenhaus
Das Freudenhaus

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Abkürzungen, 
Wortverbindungen und grafi schen Darstellungen sowie entsprechenden 
Untertiteln für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fern-
sehen, Film, elektronische/digitale Medien einschließlich Multimediadiens-
te (On- und Offl ine-Dienste/Internet) und Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art sowie öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen.

Pro Programme und Produktionen für 
Bühne und Fernsehen GmbH,
Goebenstraße 14, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

freitags NW
donnerstags NW

in allen Schreibweisen, Kombinationen, Abwandlungen, Schriftarten, Dar-
stellungsformen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien und für alle 
Medienerzeugnisse, einschließlich Hörfunk- und Printmedien, Zeitungen, 
Anzeigenblätter, Zeitschriften und sonstige Druckerzeugnisse und elektro-
nische und digitale Medien, Internet, Offl ine- und Onlinedienste, Ton-/Bild-
/Datenträger und Veranstaltungen.

DR. WEND & PARTNER GbR
Anwalts- Notar- Steuerberater - Sozietät,
Oberntorwall 23a, 33602 Bielefeld

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

VIVA Star

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, entsprechenden 
Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen in allen Medien, ein-
schließlich Tonträgern, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie alle 
elektronische Medien, insbesondere auch Online- und Offl ine-Dienste (z.B. 
Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere auch CD-ROM, 
CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien, Veranstaltungen und 
Dienstleistungen aller Art.

MTV Networks Germany GmbH,
Stralauer Allee 6-7, 10245 Berlin

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Reader‘s Digest Wissenswelt -
1000 Fragen, 1000 Antworten (Serie)

    - Unser Leben heute (Band)

Reader‘s Digest Ratgeber
Medizin und Gesundheit

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 
und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Reader‘s Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH,
Augustenstraße 1, 70178 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

prime
core
wake

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen als Einzel- oder Reihenti-

tel für Druckschriften und Printmedien, insbesondere Zeitungen und Zeit-

schriften, sowie digitale Medien, insbesondere Online-Medien, sowie Bild-, 

Ton- und Datenträger, insbesondere auch CD-Rom, DVD und CD-I.

Rechtsanwälte Taylor Wessing,
Hanseatic Trade Center, Am Sandtorkai 41,
20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

in Freiburg
in Freiburg genießen
in Freiburg fl anieren
in Freiburg einkaufen
in Freiburg ausgehen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Medien, insbeson-

dere Druckerzeugnisse und elektronische Medien.

Promo Verlag GmbH,
Humboldtstraße 2, 79098 Freiburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sales Secrets

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

GWV Fachverlage GmbH,
Abraham-Lincoln-Straße 46, 65189 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Jetzt geht‘s auf den Rummel!
Jetzt wird eingeseift! - 

Die große Sat.1 Wintershow

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sounds of Germany

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Deutsche Welle,
Kurt-Schumacher-Straße 3, 53113 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

ANJA, LINDA

in allen Schreibweisen, sämtlichen Darstellungsformen, Schriftarten und 
Wortverbindungen, graphischen Gestaltungen, Abwandlungen und Abkür-
zungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse und Printmedien, 
Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und/oder digitale Medien einschließlich Multimedia Anwendungen 
(Online- und Offl ine-Dienste).

Dr. Bergmann und Partner,
Travemünder Allee 6 a, 23568 Lübeck
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Ich mach‘s!
Ich mach‘s
Ich machs!
Ich machs
Platin
Platin on3
Poli-TV denn Wissen ist Macht
Juli mit Delphin
Ich kann das

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für

c-tube.tv
c-tube.eu
ctube.eu

in allen Schreibweisen, Kombinationen und Darstellungsformen für alle 
Medien.

RA Schmid-Loiper,
Waldstraße 4, 82194 Gröbenzell

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Die Weisheit der Vielen
Das Wissen der Vielen

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen.

Rechtsanwälte Schulte-Franzheim Seibert Bürglen,
Sachsenring 75, 50677 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Der ganzheitliche Gesundheitslehrgang

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für alle 
Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Film- und elektronische Medien 
einschließlich Multimediaanwendungen (Online- und Offl inedienste).

Rechtsanwälte Ellmer & Bengsch-Ellmer,
Burgmauer 4, 50667 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Das Geheimnis des Gespensterschlosses
Die drei ??? und das Geheimnis des 

Gespensterschlosses

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, 
elektronische, digitale (Online- und Offl ine-Dienste in allen technischen 
Verfahren) und audiovisuellen Medien, z.B. Internet, Intranet, im Mobile 
Business in jeder Nutzungsform, z.B. für Mobilephones, PDA, etc., z.B. als 
SMS, MMS-Bilder/Videos/Fotos und Klingeltöne in jeder Nutzungsart sowie 
Veranstaltungen in jeder Form, Softwareerzeugnisse, Musicals, Bühnen-
werke und Merchandising in jeglicher Form.

Studio Hamburg Produktion GmbH,
Jenfelder Allee 80, 22039 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Zukx Ingenieure

in allen Schreibweisen, Kombinationen und Darstellungsformen für Ton-, 
Daten-, Bildträger, Bücher, periodische Druckschriften und/oder andere 
Publikationen, sowie für alle sonstigen Medien.

blindert verlag gbr, Klaus + Ute Blindert,
Ürdinger Straße 15, 50733 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Dein Engel Der Dich Beschützen Soll

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

PETERS Rechtsanwälte,
Jan Wellem Platz 1, 40212 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Hindernisse des Herzens

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,  Abkürzungen, Dar-
stellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen 
Zusätzen für alle Medien, insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen und 
sonstige elektronische Medien und Netzwerke einschließlich Offl ine- und 
Online-Diensten, sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeug-
nisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommuni-
kationsdienstleistungen (einschließlich Unifi ed Messaging Systems, SMS, 
WAP), Merchandising, öffentliche Veranstaltungen, Literatur- und Drucker-
zeugnisse.

teamWorx Television & Film GmbH,
Dianastraße 21, 14482 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Koala - Das Familienjournal

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

wabo-werbeagentur, Torsten Bourauel,
Alzenbacher Straße 60, 53783 Eitorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Ein starker Abgang

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I, Offl ine- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Nena, Fiona, Marie

in allen Schreibweisen, sämtlichen Darstellungsformen, Schriftarten und 
Wortverbindungen, graphischen Gestaltungen, Abwandlungen und Abkür-
zungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse und Printmedien, 
Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-
nische und/oder digitale Medien einschließlich Multimedia Anwendungen 
(Online- und Offl ine-Dienste).

Taylor Wessing,
Hanseatic Trade Center, Am Sandtorkai 41,
20457 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

German Recordings

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Darstellungsformen sowie 
als sonstige Geschäftsbezeichnung für alle Medien, insbesondere Funk und 
Fernsehen, Printmedien und elektronische Medien einschließlich Internet, 
Off- und Online-Services, bespielte Ton- und Bildtonträger, Veranstaltun-
gen, Merchandising und Dienstleistungen aller Art.

BeutlerMeinking Rechtsanwälte,
Magdalenenstraße 26, 20148 Hamburg



10

Nr. 852, Woche 49, 4. Dez. 2007
DER

TITELSCHUTZ
ANZEIGER

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für den Titel

Traumprinzessin

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, 
Schriftarten und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere für 
Printmedien und/oder audiovisuelle und/oder elektronische und/oder di-
gitale Medien, Film, Fernsehen, Rundfunk und Netzwerke, einschließlich
On-Line-Dienste und Off-Line-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art 
sowie für Dienstleistungen, Veranstaltungen und Unterhaltung aller Art.

Rechtsanwalt Jürgen Wymetal,
Leipziger Platz 3, 50733 Köln-Nippes

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für den Titel

Best Age Award

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, 
Schriftarten und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere für 
Printmedien und/oder audiovisuelle und/oder elektronische und/oder di-
gitale Medien, Film, Fernsehen, Rundfunk und Netzwerke, einschließlich
On-Line-Dienste und Off-Line-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
sowie für Dienstleistungen, Veranstaltungen und Unterhaltung aller Art.

Rechtsanwalt Dr. Ralf Schürmann,
Mülheimer Straße 100, 47057 Duisburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Auf die Plätze, fertig, GmbH!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Companea GmbH & Co. KG,
Pullacher Straße 7, 82049 Großhesselohe

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Ökostrom

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Jürgen Sahler - 4fun Marketing,
Im Mediapark 8, 50670 Köln


